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Gefragt wird, ob ausschließlich das Bundesverfassungsgericht Parteien verbieten kann. 

Der beigefügte Aktuelle Begriff Nr. 02/13 „Parteiverbote unter dem Grundgesetz und der EMRK“ 
vom 29. Januar 2013 stellt unter anderem dar, dass über ein Parteiverbot ausschließlich das 
Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 21 Abs. 2 Grundgesetz in Verbindung mit §§ 13 Nr. 2, 
44 ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz entscheiden kann. 

Ferner werden in dem Aktuellen Begriff die unterschiedlichen Anforderungen an ein Verbotsver-
fahren am Maßstab des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 
sowie der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dargelegt. 
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